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Hans Joachim Meyer (Dresden): 

Das neue Sächsische Hochschulgesetz 

Der Einigungsvertrag sieht vor. daß bis 
zum 3. Oktober 1993 in den neuen Bun
desländern Hochschulgesetze in Kraft tre
ten. die mit dem Hochschulrahmenrecht 
der Bundesrepublik übereinstimmen. Die 
dreijährige Frist entsprach dem Zeitraum, 
der auch in der alten Bundesrepublik den 
Ländern für die Anpassung ihrer Hoch
schulgesetze an die entsprechende Bun
desgesetzgebung eingeräumt worden war. 
Sie sollte den neuen Ländern ermögli
chen, durch eine Reform der Hochschu
len die Voraussetzungen für die durch die 
SED zerstörte akademische Autonomie zu 
schaffen und den durch die Verfassungs
ordnung garantierten Raum der Kulturho
heit eigenständig zu füllen. Die hochschul
politische Debatte, die in Deutschland seit 
etwa zwei Jahren mit wachsender Intensi
tät geführt wird, gibt den neuen Ländern 
die faszinierende Chance, bei der Erarbei
tung der neuen Gesetze zugleich die Vor
schläge und Anregungen zu berücksichti
gen, die in den letzten Monaten - zum Teil 
mit einem hohen Maß an Konsens - for
muliert worden sind. Allerdings erfordert 
dies auch einen Balanceakt, denn einige 
dieser Vorschläge benötigen für ihre wir
kungsvolle Umsetzung auch eine Ände
rung des bundesrechtlichen Rahmens 
oder den Verzicht auf eine bundesrechtli
che Regelung. Solche Änderungen sind 
vor Ablauf der dreijährigen Frist nicht zu er
warten. Landesgesetze in Kraft zu setzen. 
die mit dem Rahmenrecht im offJnen Kon
flikt stehen. verbietet sich aus naheliegen
den Gründen. Diese Tatsache macht die 
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neuen Länder jedoch keineswegs bewe
gungsunfähig. Abgesehen davon, daß 
auch die Hochschulgesetze der alten Bun
desländer eine erhebliche Variationsbrei
te aufweisen, zeigt eine Analyse des Hoch
schulrahmenrechts, daß die Grenzen des 
Bewegungsraums durchaus noch nicht er
schöpft sind. Dennoch ist es in einer Reihe 
von Fällen derzeit nur möglich, Tenden
zen zu signalisieren, die erst in einem ge
änderten oder erweiterten Rahmen zur vol
len Wirkung kommen können. Der Entwurf 
des neuen Sächsischen Hochschulgeset
zes wurde jedenfalls mit der Absicht erar
beitet. die konstruktiven Ergebnisse der 
hochschulpolitischen Diskussion soweit 
wie möglich zu berücksichtigen. 

Studium und Prüfungen 

Ein relativ breites Maß von Möglichkeiten 
besteht dafür, die Vorschläge für eine klare 
Gliederung des Studiums und für eindeu
tige Prüfungsbestimmungen in gesetzliche 
Bestimmungen umzusetzen. Sowohl in der 
Untergliederung der Studiengänge in 
Grund- und Hauptstudien als auch in be
zug auf die Unterscheidung des Studiums 
in eine berufsorientierte Phase und eine 
forschungsorientierte Phase bei durchgän
giger Beachtung des Prinzips der Bildung 
durch Wissenschaft können Erfahrungen 
aus der DDR verwertet werden - positive 
wie negative. Auch die deutliche Tren
nung zwischen grundständigen Studien
gängen, die mit dem Diplom oder mit dem 
Magistergrad abgeschlossen werden, ei-
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nerseits und Aufbaustudien und anderen 
Weiterbildungsstudien der Hochschule an
dererseits kann im Gesetz verankert wer
den. Entsprechendes gilt für Prüfungsord
nungen mit eindeutigen Fristen von Prü
fungen und Pflichten der daran Beteiligten. 
seien es Prüfungskandidaten oder Prü
fern, sowie für die Verpflichtung der Hoch
schulen zur Aufstellung von Studienord
nungen. Letztere müssen nach dem Ge
setzentwurf künftig einen Studienablauf
plan als Empfehlung für die zeitliche Abfol
ge der für die Prüfungen notwendigen 
Lehrveranstaltungen enthalten - eine Fest
legung, die lernenden und lehrenden als 
Bezugsrahmen dienen soll. Schließlich 
werden regelmäßige Lehrberichte wie 
auch Forschungsberichte den Hochschu
len verpflichtend vorgeschrieben. Diese 
und andere Bestimmungen scheinen uns 
unverzichtbar, um mit aller Entschieden
heit darauf hinzuwirken, daß die Lehre den 
ihr gebührenden Stellenwert erhält und 
daß die Hochschulen nicht zu Lasten der 
Nachrückenden als Wartesaal oder Park
platz mißbraucht wird. Zugleich sind wir 
uns dessen wohl bewußt, daß für einen 
ordnungsgemäßen Studienbetrieb den 
Arbeitsbedingungen für lehrende und ler
nende sowie dem Wohnangebot für Stu
denten eine überragende Bedeutung zu
kommt. So naiv die Auffassung wäre, man 
könne solche Einsicht aus dem Feld der 
Politik in das der juristischen Normierun
gen übernehmen, so borniert wäre es, die 
Fülle von Schwierigkeiten zu übersehen, 
die sich hinter der abstrakten Entlastungs
formel des Gesetzes "aus von dem Stu
denten nicht verantwortbaren Gründen" 
konkret verbergen können. In diesem Punk
te, wie natürlich auch in anderer Hinsicht 
kann das Hochschulgesetz wie jedes an
dere Gesetz nur im Spannungsfeld der 
praktischen Politik und im Kontext der Wirk
lichkeit begriffen und mit Leben erfüllt wer
den. Ein Hochschulgesetz kann Hoch
schulpolitik nicht ersetzen. noch ist es 
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ein Wundermittel gegen finanzielle Zwän
ge. 

Hochschulzugang 

Viel enger und den vielfältigen Reformüber
legungen geradezu entgegenstehend ist 
dagegen das geltende Hochschulrahmen
recht wie auch der Staatsvertrag zwischen 
den Ländern in Bezug auf den Hochschul
zugang. Hier ist dringend eine bundesge
setzliche Änderung geboten, um der der
zeitigen jedem Wettbewerbs- und Lei
stungsgedanken hohnsprechenden Stu
dentenverteilung auf der Basis von Durch
schnittszensuren ein Ende zu bereiten. 
Vorerst kann hier ein Landesgesetz im we
sentlichen nur 1m Blick auf künftige Ent
wicklungen die Möglichkeit schaffen, be
stimmte Fächer im Rahmen der allgemei
nen oder der fachgebundenen Hochschul
reife als für einen konkreten Studiengang 
notwendig zu definieren sowie die Fest
stellung vom Abiturnicht erfaßter Leistungs
dispositionen durch die Hochschulen zu 
ermöglichen. Immerhin könnte die erstge
nannte Bestimmung jedenfalls bei den nicht 
über die ZVS laufenden Studiengänge er
möglichen, wenigstens auf Landesebene 
die offenbar längst vergessene Soll-Vor
schrift des Staatsvertrages über die Ge
wichtung der Abiturnoten neu zu beleben. 
Aber das entscheidende bleibt hier auf der 
gesamtdeutschen Ebene noch zu tun. Die 
Einführung eines wettbewerbsorientierten 
Modells des Hochschulzugangs ist eines 
der wesentlichen Elemente, wenn nicht 
das wesentliche Element für die Gesun
dung der Hochschule im größeren Teil 
Deutschlands.Für Sachsen ist dies vorerst 
kein aktuelles Problem, weil wir unsere 
Studentenzahlen nicht erhöhen können 
und wollen, doch wäre es kurzsichtig, sich 
nicht rechtzeitig um eine Veränderung zu 
bemühen, zumal sich die Forderung nach 
einer Erhöhung der Verantwortung der 
Hochschule für die Auswahl unter den 
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Studienbewerbern in fast allen Reformvor
schlägen findet. 

Dienstrecht 

Deutlicher als auf dem Gebiet von For
schung und Lehre sind die Grenzen des 
geltenden Hochschulrahmenrechts auch 
im dienstrechtlichen Teil des Gesetzesent
wurfs. Zwar werden hier unsere Bemü
hungen deutlich, im Gegensatz zum Hoch
schulrahmen recht und zu den Hochschul
gesetzen der alten Bundesländer keine 
Präferenz für den beamtenrechtlichen 
Status der Hochschullehrer wie auch des 

sches Dienstrecht genutzt werden. Dage
gen ist es landesgesetzlich durchaus mög
lich, die Aufgaben des Hochschulperso
nals präziser und damit auch kontrollierba
rer zu definieren. In diesem Zusammen
hang stellt sich die Frage nach der künfti
gen Stellung des Mittelbaus. Allerdings ist 
"Mittelbau" genau genommen ein Ober
begriff für befristete und unbefristete Hoch
schulmitglieder, die nicht Hochschullehrer 
sind. Es erscheint nicht sinnvoll, die be
trächtlichen Unterschiede in der Interes
senlage und Lebensperspektive zu über
sehen, die zwischen den befristeten As
sistenten und Oberassistenten einerseits 

übrigen Hochschulperso
nals festzuschreiben, son
dern generell alle rechtli
chen Möglichkeiten von 
der Verbeamtung bis zum 
befristeten Angestelltenver
hältnis vorzusehen, um der 
Hochschulpolitik flexible 
Entscheidungen zu ermög
lichen. Dennoch wird da
durch die Forderung nach 
einem speziellen Dienst
recht für den akademi
schen Bereich, daß sach
gemäßere und vor allem 
stärker leistungsorientierte 
Entscheidungen ermög
licht, nicht gegenstands
los. Wegen der unüberseh
baren Rolle von Besitzstän
den im akademischen Le
ben kann es hier keinen 
Sonderweg für ein einzel
nes deutsches Bundesland 
geben. Die Chance, die 
sich aus dem vorhersehba
ren umfangreichen Wech
sel innerhalb der deutschen 
Professorenschaft wäh
rend eines relativ kurzen 
Zeitraums ergibt, kann nur 
durch ein gesamtdeut-

JiY/t{ 1'<._ .t.,',w,f-,,{.'ct, ilf r'-/i'jd,a, ,.,j /fou,,fn, WY-
q.. .. . .. :r~ .. ~ 
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und den auf unbefristeten Funktionsstel
len tätigen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
andererseits bestehen, zu ignorieren oder 
gar planmäßig zu nivellieren. Auch kann 
nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, 
daß die zeitliche Befristung der Assistenz 
und der Oberassistenz eine wesentliche 
Bedingung für die Entwicklungsfähigkeit 
der Hochschulen ist und bleiben muß. 
Das wesentliche Motiv der Assistenten 
und Oberassistenten ist notwendigerwei
se die persönliche Qualifikation als Vorbe
reitung auf eine spätere Tätigkeit - sei es 
als Hochschullehrer, sei es außerhalb der 
Hochschule -, d.h. für ein Ziel nach dem 
Ablauf des befristeten Dienstverhältnisses. 
Daraus empfängt die Hochschule einen 
wesentlichen Teil ihrer inneren Bewe
gungskraft. Wer diese Befristung beseitigt, 
verwandelt die Hochschule - ob er es will 
oder nicht - in einen zunehmend erstar
renden Apparat. Eine völlig andere Frage 
ist es dagegen, ob wissenschaftlich ausge
wiesene, lehr- und lebenserfahrene Mitar
beiter neben den Hochschullehrern eine 
für den Erfolg der akademischen Lehre 
sinnvolle oder gar notwendige Funktion 
erfüllen, die dann zweckmäßigerweise in 
einem unbefristeten Dienstverhältnis erfolgt. 
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Die Erfahrungen aus der DDR sprechen 
eindeutig für eine gewisse Anzahl solcher 
unbefristeter Mitarbeiter. Allerdings deutet 
die gelegentlich mit dem Eifer von Glau
benskriegen geführte Debatte über den 
Sinn von unbefristeten Mitarbeitern auch 
darauf hin, daß sich hier nicht nur sehr un
terschiedliche persönliche Auffassungen, 
sondern auch durch die Erfordernisse des 
jeweiligen Studienfachs bedingte Einsich
ten manifestieren. Jedenfalls täte eine Ent
ideologisierung der Auseinandersetzung 
dringend not. Man wird schwerlich über
sehen können, daß es unrealistisch ist, die 
Zahl der Professoren proportional zur Zahl 
der Studenten zu erhöhen. Da dies unver
meidlich zu einer Ausdifferenzierung der 
Forschungsgebiete führt, erweitern sich 
zwangsläufig die Lehrangebote pro Stu
diengang, was der unerläßlichen Begren
zung der Studienzeiten diametral entge
gensteht. Primär ist dies jedoch keine Fra
ge des Hochschulrechts, sondern der 
Hochschulpolitik und der finanziellen Mög
lichkeiten, vorausgesetzt, man schafft nicht 
völlig neue Personalkategorien wie den 
Lehrprofessor, was m.E. ein Irrweg wäre. 
Stattdessen flexibilisiert der sächsische 
Gesetzentwurf die dienstrechtliche Stellung 

(aus: Süddeutsche Zeitung vom 8./9.2.1992) 
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der unbefristeten wissenschaftlichen Mit
arbeiter in der Weise, daß er in begründe
ten Fällen auch die Übertragung von selb
ständig wahrzunehmenden Aufgaben in 
Lehre und Forschung und in gesetzlich 
genau definierten Ausnahmen die Über
tragung von Hochschullehrerrechten mög
lich macht. 

Studentenschaft 

Der Entwurf des Sächsischen Hochschul
gesetzes hält an der bereits durch das 
Hochschulerneuerungsgesetz eingeführ
ten verfaßten Studentenschaft fest und be
rücksichtigt die bisher damit gesammelten 
Erfahrungen. Die Veränderungen bewe
gen sich in diesem Rahmen. Einerseits 
wurden die Bestimmungen vereinfacht und 
dadurch insbesondere für die Studenten 
kleinerer Hochschulen handhabbarer ge
macht. Andererseits wurden jene Elemen
te weiterentwickelt, die für die Studentenrä
te in Sachsen charakteristisch sind und 
sich in den beiden letzten Jahren bewährt 
haben. Das sind erstens die Bildung des 
Studentenrates aus den Fachschaftsräten 
heraus und zweitens die enge Beziehung 
zwischen den Gremien der Studenten
schaft und den studentischen Vertretern in 
den Hochschulgremien. Durch beide Ele
mente wird die Wirksamkeit der studenti
schen Interessenvertretung und der stu
dentischen Mitwirkung an den Entschei
dungsprozessen in der Hochschule er
höht. 

Gremienwahlen 

Auch die Bestimmungen für die Wahlen 
knüpfen an die bisherigen Erfahrungen 
an. Zur Wahl stellen sich grundsätzlich 
Persönlichkeiten, entweder auf Einervor
schlägen oder auf Listenvorschlägen. Auch 
im Fall von Listen bestimmt der Wähler den 
Kandidaten, der seine Stimme erhalten soll. 
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Durch die Festlegung, daß jeder Wähler 
über drei Stimmen verfügt, wird ein diffe
renzierendes Wahlverhalten ermöglicht. 
Um die Autorität der Hochschulwahlen zu 
erhöhen, sieht der Entwurf nur eine Direkt
wahl vor, nämlich des Fakultätsrates bzw. 
für die Studenten des Fachschaftsrates, 
der seinerseits die studentischen Vertreter 
im Fakultätsrat wählt. Die Gesamtheit der 
Mitglieder der Fakultätsräte, deren Zahl 
von der relativen Größe der Fakultät ab
hängig ist, bilden das Konzil, das seiner
seits den Rektor, die Prorektoren und die 
Gruppenvertreter im Senat wählt. Durch 
diese Modell sollen Gruppenprinzip und 
Fachprinzip sinnvoll ineinander integriert 
und die Bedeutung der Hochschulwahlen 
und der aus ihr direkt oder indirekt hervor
gehenden Hochschulgremien für die An
gelegenheiten der Hochschule und ihrer 
Mitglieder verstärkt und für jeden deutlich 
gemacht werden. Dem entspricht die Be
stimm ung, daß die Amtszeit des Rektors 
und der Prorektoren sowie der Dekane 
und der Prodekane mit den Wahlperioden 
der Hochschulgremien übereinstimmen 
muß. 

Fakultäten/Fachbereiche 

Die tragenden Säulen der Hochschule sol
len die Fakultäten bzw . in den Fach- und 
Kunsthochschulen die Fachbereiche sein. 
Damit soll zugleich der Atomisierung der 
Hochschule in einzelne Fachgebiete ent
gegengewirkt werden. Allerdings ergibt 
sich daraus unvenneidlicher ein unter
schiedlicher Homogenitätsgrad der Fakul
täten. Daher gibt der Gestzentwurf den Fa
kultäten, die mehrere Fachrichtungen (Fä
cherkomplexe) umfassen, die Möglichkeit 
zur Bildung entsprechender Fachaus
schüsse, die dem Fakultätsrat zugeordnet 
sind. Der Gesetzentwurf verwirklicht die in 
der Hochschuldebatte vielfach erhobene 
Forderung nach "starken Dekanen", in-
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dem diesen klare Haushalts- und Perso
nalkompetenzen zugewiesen sind und für 
sie eine dreijährige Amtszeit mit anschlie
ßendem Forschungsfreisemester und eine 
unterstützenden Verwaltungskraft vorge
sehen werden. Konsequenterweise ha
ben auch alle Dekane Sitz und Stimme im 
Senat. 

Senat/Rektoratskollegium/Kuratorium 

Ein weiteres Charakteristikum des sächsi
schen Gesetzesentwurfs ist eine klare Kom
petenzverteilung zwischen Senat und Rek
toratskollegium. Der Senat ist direkt oder im 
Zusammenwirken mit den Fakultäten für 
alle Fragen zuständig, die mit der Qualität 
und der Organisation der Lehre und For
schung zusammenhängen, bis hin zur Stel
lungnahme zu Berufungsvorschlägen und 
zur Bestätigung von Fakultätsordnungen. 
Das Rektoratskollegium ist dagegen für die 
gesamte Haushalts-, Investitions- und Per
sonalplanung zuständig bis hin zur Neuzu
weisung freiwerdender Professuren in der 
Hochschule. Es besteht aus dem Rektor 
und den auf dessen Vorschlag gewählten 
Prorektoren ("der Rektor und seine Mann
schaft''), die unterschiedlichen Fakultäten 
angehören sollen. Dazu tritt der mit wichti
gen Vollmachten ausgestattete Kanzler, der 
vom Minister mit Zustimmung des Rekto
ratskollegiums und nach Anhörung des 
Senats für eine längere Amtszeit bestellt 
wird. Während also der Senat als ein aka
demisches Gremium gedacht ist, das zur 
Entscheidung von inhaltlichen Fragen das 
Fachprinzip und das Gruppenprinzip mit
einander verbindet, könnte man das Rek
toratskollegium mit dem Vorstand eines 
Unternehmens vergleichen, das sich in 
seinen Entscheidungen am Gesamtinter
esse der Hochschule orientieren kann. 
Die Analogie könnte fortgesetzt werden in 
bezug auf das im Gesetzentwurf vorgese
hene Kuratorium, das eine gewisse Ähn-

10 

lichkeit mit einem Aufsichtsrat aufweist. Im 
Unterschied zu bestehenden Hochschul
kuratorien in Deutschland soll es nicht aus 
Interessenvertretern oder Partei- und Ver
bandsrepräsentanten, sondern ausschließ
lich aus unabhängigen Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Verwal
tung bestehen, die Erfahrungen im Hoch
schulleben haben, sich mit dieser Hoch
schule verbunden fühlen, ihr aber nicht 
oder nicht mehr angehören. Die Kuratoren 
werden vom Minister im Einvernehmen 
mit dem Rektoratskollegium und nach An
hörung des Senats ernannt. Das Kuratori
um hat in erster Linie beratende und be
wertende Funktion, in dem es das Rekto
ratskollegium in der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstützt und auf die Durchfüh
rung und Auswertung interner und vor al
lem externer Evaluationen achtet. Es kann 
aber auch, wenn es dies für notwendig er
achtet, den vom Rektoratskollegium erar
beiteten Haushaltsplan nach Anhörung von 
Senatsvertretern zurückweisen und den 
Minister zur Entscheidung anrufen. Diese 
Bestimmung erhält ihren Sinn in dem Ver
such des Gesetzentwurfes, trotz der schwie
rigen Haushaltslage soweit wie möglich 
den Vorschlägen zur Flexibilisierung des 
Hochschulhaushaltes zu folgen und dar
über hinaus Experimentierklauseln vorzu
sehen, die für einzelne Hochschulen wei
tergehende Modelle zur Erprobung er
möglichen. 

Paritäten 

Wer heute in Deutschland den Entwurf 
eines Hochschulgesetzes vorlegt, muß sich 
mit der Frage der Paritäten auseinander
setzen. Diese Thema wird seit mehrals 
zwanzig Jahren über Gebühr strapaziert 
und gilt fälschlicherweise als Testfall für De
mokratieverständnis. Der Gesetzentwurf 
geht von der durch das Bundesverfas
sungsgericht geforderten Professoren-
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mehrheit aus, weil dies der vom Grundge
setz garantierten Freiheit von Lehre und 
Forschung entspricht und weil eine Uni
versität oder Hochschule, deren Professo
ren nicht aufgrund ihrer persönlichen und 
fachlichen Eignung eine besondere Ver
antwortung übertragen werden kann und 
muß, den Einsatz öffentlicher GE lder nicht 
lohnt und besser geschlossen werden 
sollte. Das hat überhaupt nichts mit der 
immer wieder behaupteten Rückkehr zur 
Ordinarienuniversität zu tun. Ein solches 
Argument kann nur für den glaubwürdig 
sein, der die Beziehungen zwischen den 
Hochschulgruppen in marxistischen Klas
senkampfbegriffen interpretiert. Die alltäg
lich in jeder Hochschule unschwer zu beo
bachtende Wahrheit ist dagegen, daß die 
Hochschullehrer diejenige Gruppe sind, 
die in Gremien die geringste Geschlos
senheit aufweist. Wahr ist allerdings auch, 
daß Professoren in der Versuchung ste
hen, motiviert durch Erkenntnisinteresse 
und Wunsch nach Anerkennung in der 
scientific community, ihr Engagement in 
der Forschung über das in der Lehre 
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zu setzen. Dagegen helfen aber keine 
Gremienparltäten, wie alle Erfahrung lehrt, 
sondern konkrete Schritte im Interesse 
der Lehre. 

Lehre/S1udienkommisslonen/ 
Studiendekane 

Diesem Ziel dienen eine Reihe von Rege
lungen im sächsischen Gesetzentwurf. Es 
sind dies erstens neben der bereits er
wähnten präzisen Definition der dienstli
chen Aufgaben und Verpflichtungen Vor
schriften zur Erhöhung des Stellenwertes 
der Lehre bei Habilitationen und Berufun
gen, insgesamt also Regelungen, die sich 
auf den einzelnen Hochschullehrer bezie
hen. Es ist dies zweitens die Bildung von 
drittelparitätisch zusammengesetzten Stu
dienkommissionen für jeden Studiengang, 
die der Erarbeitung und ständigen Kontrol
le der Studienablaufpläneund der kon
sensorientierten Erörterung aller Fragen 
dienen, die mit dem ordnungsgemäßen 
Studienangebot zusammenhängen. Hier 
soll auch die Erarbeitung der vom Fa-
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kultätsrat zu beschließenden Lehrberichte 
erfolgen, wobei die Einbeziehung der Er
gebnisse von Befragungen der Studenten 
über die Qualität der Lehrveranstaltungen 
ausdrücklich erwähnt wird. Studiende
kane als Beauftragte des Dekans, die für ihr 
Wirken eines besonderen Vertrauensver
hältnisses zur Studentenschaft bedürfen, 
verantworten im Zusammenwirken mit den 
Studienkommissionen die begleitende und 
beratende Unterstützung der Studenten im 
Studienprozeß. Die Studenten haben das 
gesetzlich garantierte Recht, sich in Fällen 
eines nicht ordnungsgemäßen Lehrange
bots und Studienbetriebes beschwerde
führend an den zuständigen Studiende
kan zu wenden und die Beratung ihrer 
Beschwerde in der Studienkommission zu 
beantragen. Die Einrichtung der Studien
dekane und der Studienkommissionen 
sollen die gesetzlich fixierte Verantwortung 
des Dekans und des Fakultätsrates durch 
ihre sich an den konkreten Studienproble
men orientierenden Arbeit studentennah 
untersetzen. 

Akademische Autonomie 

Ziel des neuen Sächsischen Hochschul
gesetzes ist die Wiederherstellung der aka
demischen Selbstverwaltung und Eigen
verantwortung der Universitäten und Hoch· 
schulen als die der Freiheit von Lehre, Stu
dium und Forschung angemessene recht· 
liehe Ordnung. Dies ist bereits in sich ein 
großer Wert, doch reicht ein solches Ziel 
nicht aus, um den Herausforderungen, 
denen sich die Hochschule in unserer Zeit 
gegenübersieht, gerecht zu werden. Um 
der akademischen Autonomie einen Sinn 
zu gehen, bedarf es der Kriterien der Hand
lungsfähigkeit und Studienfreundlichkeit. 
Die Hochschule muß durch ihre Struktur 
handlungsfähig sein, um ihre Eigenverant
wortung auch wahrnehmen zu können. 
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Wer das Recht von Minderheiten, Entschei
dungen von akademischen Gremien nach 
ideologischen Prinzipien blockieren zu 
können, für ein Kriterium von Hochschul
demokratie hält, entzieht der Hochschul
autonomie den Boden und fördert faktisch 
die Einengung ihrer Freiräume durch Ver
rechtlichung und Bürokratisierung. Die 
Hochschule muß stets beachten, daß sie 
innerhalb weniger Jahre über die Lebens
chancen von Millionen junger Menschen 
entscheidet. Deren Erwartung lautet: Bil
dung durch Wissenschaft für künftige Auf
gaben und Chancen. Dieser Erwartung 
können und sollen natürlich auch Gre
mienbeschlüsse dienen. Verwirklichen 
kann sich eine solche Erwartung nur im 
Hörsaal, im Labor, im Seminarraum. Es ist 
töricht, einen Gegensatz zu konstruieren 
zwischen den konkreten Zwecken eines 
Studiengangs und der Hochschule als Ort 
geistiger Auseinandersetzung, genau wie 
es töricht ist, einen Gegensatz zu konstru
ieren zwischen der konkreten Forschung 
und dem menschlichen Erkenntnisdrang. 
Nur diejenige Hochschule wird als geisti· 
ges Zentrum der Gesellschaft eine Rolle 
spielen können, die sich durch ihre Lei
stungsfähigkeit in Lehre und Forschung 
Ansehen erworben hat. Weder der geisti
ge Rang einer Hochschule noch die Qua
lität ihrer Lehre und Forschung kann durch 
ein Hochschulgesetz installiert werden. 
Aber das Gesetz kann ein fördernder Rah
men oder ein beengendes Reglement oder 
aber auch eine wohltönende Handrei
chung für die Herbeiführung des Chaos 
sein. In der Wahl zwischen diesen Mög
lichkeiten liegt seine Bewährungsprobe. 

Hans Joachim Meyer, Prof. Dr. phil., 
Anglist, ist Sächsischer Staatsminister für 

Wissenschaft und Kunst 

(Nachdruck aus hochschule ost 4/1993) 
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Günther Wartenberg / Matthias Middell (Leipzig): 
Gesetz und universitäre Wirklichkeit 

Der Referentenentwurf zum SächsHG aus Sicht der Universität Leipzig 

Das in Vorbereitung befindliche Sächsi
sche Hochschulgesetz (SHG) beendet die 
Umbruchphase im Hochschulwesen des 
Freistaates Sachsen. Es steht vor der Auf
gabe, nicht nur, auf dem Hochschulrah
mengesetz (HAG) fußend, deutschland
weit eine kompatible Rechtsgrundlage zu 
schaffen, sondern auch zu versuchen, vor 
dem Hintergrund intensiver Überlegungen 
zur Reform des deutschen Hochschulwe
sens neue Wege zu gehen. Für Sachsen 
ergibt sich die Möglichkeit, festgefahrene 
Positionen aufzubrechen und hochschul
rechtliches Neuland zu betreten. 

Daß dieses Ziel nur über eine deutliche 
und gewollte Stärkung der Eigenverant
wortlichkeit der Universitäten und Hoch
schulen insgesamt, aber auch nach dem 
Prinzip der Subsidarität innerhalb der Hoch
schulen, erreicht werden kann, steht außer 
Frage. 

Neben der Frage nach den rechtlichen 
Grundlagen und Möglichkeiten muß stets 
die nach der praktischen Seite aufgewor
fen werden. Erhöhte Regelungsdichte er
fordert verstärkten Verwaltungsaufwand, der 
eindeutig zu Lasten von Forschung und 
Lehre geht. 

Bürokratisierungstendenzen (Lehr- und 
Forschungsberichte u. a.) dürfen nicht 
gestärkt werden. Die in der Umbruchspha· 
se notwendigen Eingriffsmöglichkeiten für 
das Ministerium dürfen nicht festgeschrie
ben werden. Die Autonomie der Universität 
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darf sich nicht auf untergeordnete Bereiche 
beschränken. Daher ist nur das im Gesetz 
zu regeln, was nötig ist. Der vorliegende 
Referentenentwurf (RE) ist grundsätzlich 
dahingehend zu prüfen und zu verändern. 
An einzelnen Punkten soll deutlich gemacht 
werden, was durch die Grundordnungen 
und Satzungen geregelt werden kann und 
wo eine flexiblere Gestaltung wünschens
wert ist. 

Für die Binnenstruktur der Hochschulen 
sieht der RE Regelungen vor, die für die 
Universität Leipzig absehbare Schwierig
keiten mit sich bringen. Der Verzicht auf 
eine Zwischenebene zwischen Fakultät 
und Institut kollidiert mit der historisch 
gewachsenen Fächerstruktur, aber auch 
mit bisher entwickelten Gründungskonzep
tionen. Die vom Gesetz gewollte und an 
sich sinnvolle Begrenzung der Zahl der 
Fakultäten führt Institute zusammen, die 
nicht nur durch die Größe heterogen sind. 
Neben starken Instituten wird es vor allem 
in den Geisteswissenschaften kleinere Ein
richtungen geben, die sich nur mühsam 
innerhalb einer Fakultät behaupten kön
nen. Daher sind entweder eine offenere 
Gestaltung (Fakultätsstruktur, Zahl der Fa
kultäten, Rolle des Dekans) oder spezifi
sche Regelungen für Leipzig ins Auge zu 
fassen. Es besteht ein deutlicher Wider
spruch zwischen der Regelungsdichte auf 
Fakultätsebene und den sehr allgemein 
gehaltenen Bestimmungen für die Sub
struktur der Fakultäten. Wenn auch vieles 
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- das gilt ebenso für die Fakultäten - den 
Grundordnungen der Hochschulen vorbe
halten bleiben muß, sollten jedoch Aussa
gen über die Leitung der Institute nicht 
fehlen. So ist - den jeweiligen Gegeben
heiten entsprechend - eine Teilnahme 
qualifizierter Mit arbeiter an einer kollegia
len Leitung sehr wünschenswert (§ 11 o, 
(4)). Damit würde ein Beitrag zur qualifizier
ten Partizipation aller Hochschulmitglieder 
erfolgen. In die Zuständigkeit der Fakultäts
räte fallen auch Haushalts-und Persönalan
gelegenheiten, was in § 103 (1) zu ergän
zen ist. 

Als grundsätzliches Problem stellt sich die 
Form des Zustandekommens der Hoch
schulorgane dar. Es wird schwer möglich 
sein, ein Verfahren zu finden, das allen 
Institutionen der Hochschulen und allen 
Mitgliedergruppen die notwendigen Ver
tretungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
eröffnet. Trotz der abgestuften Verantwor
tung innerhalb der Hochschulen müssen 
aber Formen gefunden werden, die das 
Mitspracherecht aller Mitgliedergruppen 
gewährleisten. Daß dieses nur durch di
rekte Wahlen ermöglicht wird, ist unbestrit
ten. Dabei sind Regelungen anzustreben, 
die auch die Präsenz der notwendigen 
Sachkompetenz gewährleisten, die erfor
derliche Transparenz ermöglichen und die 
akademische Selbstverwaltung fördern. Die 
im SHG vorgesehene Urwahl der Fakul
tätsräte genügt nicht. Sie ist in jedem Fall für 
das Konzil anzustreben, wobei Zusammen
setzung und Wahlmodus auch den kleine
ren Einrichtungen die Vertretung ermögli
chen müssen, um die Dominanz bestimm
ter Bereiche zu verhindern. Wir schlagen 
daher vor, mehrstufige Wahlen der Fakul
tätsmitglieder zum Konzil mit der direkten 
Wahl weiterer Konzilmitglieder zu verbin
den. 

Nicht deutlich wird, warum im § 9 die Lan
desrektorenkonferenz als Landeshoch-
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schulkonferenzerscheint. Außer den staat
lichen sollten auch die staatlich anerkann
ten Hochschulen teilnehmen. Bleibt es bei 
der Landeshochschulkonferenz, dann soll
te über die Möglichkeit nachgedacht wer
den, die Zahl der Vertreter der Hochschu
len nicht nur auf Rektor und Kanzler zu 
beschränken, sondern auch Vertreter der 
Studierenden und des akademischen Mit
telbaus mit einzubeziehen. § 9 (3) über 
Wahl und Amtszeit des Vorsitzen- den und 
der Stellvertreter gehört in die Satzung der 
Konferenz. 

Ein deutliches, insgesamt zu begrüßen
des Schwergewicht des RE liegt bei der 
Organisation von Lehre und Studium (Teil 
II). 

Die im Zusammenhang mit der Studienre
form § 11 (3) vorgesehene Ermächtigung, 
durch Rechtsverordnung "strukturelle und 
quantitative Eckdaten" für Studium und 
Hochschulprüfungen vorzugeben, ist über
flüssig und verengt den Spielraum der 
Hochschulen. 

.Die Situation ist lrOsllos, meine H8m!n ... Das 
Weltklima Andert sich. de SAugetiere nehmen 

Oberhand, und wir alle haben eio Gehirn voo der 
GrOße einer Wal.ouß: 
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Äußerst problematisch erscheint die For
derung, in Lehrberichten über "getroffe
ne Maßnahmen zur inhaltlichen und di
daktischen Qualität der Lehre und zur Be
treuung" zu berichten (§ 14 (2)). 

Die praktische Umsetzung ist schwierig, 
wenn nicht innerhalb der Fakultät unmög
lich. Diese Prozedur sollte einer, allerdings 
nicht jährlichen Evaluation vorbehalten blei
ben, wobei die vom Gesetzgeber gefor
derte Einflußnahme der Fakultäts- und 
Hoch- schulleitungen auf Inhalt und didak
tische Umsetzung der Lehre bei berufe
nen Hochschullehrern eine Illusion blei
ben könnte; stattdessen sollten mögliche 
Sanktionen benannt werden. 

Von großer Bedeutung ist die Öffnung der 
Hochschulen für Bewerber, die nicht über 
eine allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife verfügen. § 15 (9) sieht 
eine Zugangsprüfung vor. Dabei sollte die 
Prüfung zur Feststellung der Studienbefä
higung sich auf die erforderlichen Kennt
nisse und Fähigkeiten für ein bestimmtes 
Fach beziehen und an berufliche Qualifi
kationen anknüpfen. 

Die Bestimmungen für die lmmatrlkulatl
on (§ 16 f) sind in verschiedenen Punkten 
zu präzisieren oder zu überarbeiten. Das 
gilt vor allem für die Versagung aus Krank
heitsgründen oder wegen einer vorsätz
lich begangenen Straftat(§ 18 (2), 51). Fest
zuhalten wäre auch. daß die Studierenden 
durch die Immatrikulation Mitglieder der 
Hochschule werden. 

Die Aussagen über Rechte und Pflichten 
der Studenten (§ 22) im RE sollten entwe
der durch den Passus "Rechte und Pflich
ten der Studierenden sind im einzelnen 
durch die Grundordnung der Hochschule 
zu regeln" oder anderweitig gezielt er
gänzt werden (z. 8. freie Wahl der Lehrver
anstaltungen bei Einschränkungsmöglich
keiten durch die Fakultät; Beteiligung an 
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wissenschaftlichen, kulturellen und sportli
chen Leben der Hochschule). 

Nach dem gegenwärtigen Text von 25 
besteht die Gefahr, daß die Studienord
nungen zu einer ''Verschulung" führen. 
Der Schwerpunkt für die Gestaltung des 
Studiums sollte auch zukünftig bei den 
Prüfungsordnungen liegen. Bei Studien
gängen mit geringen Studentenzahlen ist 
der Hochschule die Möglichkeit einzuräu
men, den Verzicht auf eine Studienord
nung beim Staatsministerium zu beantra
gen. Studienordnungen können den Stu
denten nur Orientierungshilfen bieten. Sie 
verpflichten Institute und Fakultäten zu ei
nem bestimmten Lehrangebot. Sie dürfen 
aber nicht die freie Wahl der Lehrveranstal
tungen über Gebühr einengen. Bei Pflicht
und Wahlpflichtveranstaltungen ist ein aus
gewogenes Verhältnis anzustreben. Die 
Frist, in der das Staatsministerium Ände
rungen vorlegen kann, sollte 3 Monate 
nicht übersteigen(§ 25 (5)). 

Beim Studienjahresablauf(§ 23) ist unklar, 
warum das Staatsministerium allein Beginn 
und Ende der Semester festlegt, warum für 
Hochschultage (dies) die Zustimmung des 
Staatsministeriums notwendig ist. Hier sind 
die Mitwirkungsrechte der Hochschule zu 
stärken. 

Den zunehmenden Aufgaben des akade
mischen Mittelbaus entspricht die in § 64 
(4) vorgesehene Möglichkeit unbefristeter 
Arbeitsverträge. Damit sollte klarer als in§ 
64 (1) die "selbständige Wahrnehmung 
von Aufgaben in Forschung und Lehre" 
verbunden sein. 

Dafür ist eine befristete Beurlaubung zu 
ermöglichen, die im Interesse einer spezi
ellen Qualifizierung Fristverlängerungen in 
den Arbeitsverträgen zu Folge haben müß
te. 

Die Aussagen zu den Organen der Hoch
schule sind sehr ambivalent. Einerseits 
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werden wie beim Senat (§ 114) die Zu
ständigkeiten sehr genau beschrieben, 
zum anderen fehlen grundsätzliche Aus
sagen. Bleibt es bei der vorliegenden Auf
gabenverteilung, das gilt ebenso für das 
Rektoratskollegium, dann sind Ausein
andersetzungen vorgezeichnet. Die Be
stimmungen müssen flexibler gestaltet sein, 
um auf aktuelle Probleme und Fragen rea
gieren zu können. So sollte in § 114 zu Be
·ginn aufgenommen werden: "Der Senat 
beschließt über die Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung, die die ge
samte Hochschule betreffen." Außerdem 
ist der Einschub "insbesondere" sinnvoll, 
so daß es heißt: "Der Senat ist insbesonde
re zuständig für ... ". Dieses trifft in gleicher 
Weise für das Rektoratskollegium zu (§ 
116). Hier ist eine allgemeine Formel vor
zuziehen, da sich aus anderen Bestim
mungen weitere Aufgaben des Rektorats 
ergeben. Die gewünschte Offenheit der 
Aufgabenbestimmung ermöglicht den 
Hochschulen einen größeren Handlungs
spielraum, der im Blick auf die allseits be
nannte Autonomie unabdingbar ist. Mit ihr 
ist nicht vereinbar, daß die "Vorschlagsli
ste dem Staatsministerium ... zur Kenntnis 
zu bringen" ist(§ 115 (3)). Beamtenrecht
lich ist eine Ernennung des Rektors not
wendig. Bei aller Stärkung der Rolle des 
Dekans sollte eine Rückbindung seines 
Handelns an die Beschlüsse der Fakultät 
gewährleistet sein, was in gleicher Weise 
für das Rektoratskollegium gegenüber dem 
Senat gelten sollte. 

Zu überdenken ist die vorgesehene Form 
des Kuratoriums. Unstrittig ist es, daß zur 
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Verbindung der Hochschule mit der Regi
on ein Kuratorium gebildet wird.§ 118 im 
RE nährt Befürchtungen, daß damit ein 
weiteres Aufsichtsorgan entsteht, das die 
Selbstverwaltung einschränkt. Das gilt z.B. 
auch für die im § 118 (2) eingeräumte Mög
lichkeit, in "Angelegenheiten des Gesamt
haushaltes und der Haushalts- und Investi
tionsplanung ... die Entscheidung des 
Staatsministeriums" anzurufen oder die 
Anhörung des Kuratoriums bei der Bestel
lung des Kanzlers(§ 117 (1)). 

§ 118 ist allgemeiner zu fassen, die Aufga
ben sind in Verbindung mit der Hochschu
le zu regeln. 

Unbefriedigend ist, daß der RE der Einrich
tung einer/eines Ausländerbeauftragten 
nicht versieht. Sehr empfohlen wird, an 
den Hochschulen einen Ethikbeauftrag
ten zu bestellen. Ebenfalls ist die Stellung 
derGleichstellungsbauftragten zu stär
ken. Dazu gehören das Recht zur Stellung
nahme und zum Widerspruch in allen die 
Gleichstellung betreffenden Fragen, die 
ständige Präsenz im Senat mit beratender 
Stimme und die Informationspflicht der 
Hochschulorgane bei entsprechenden 
Sach- und Personalfragen. 

Günther Wartenberg, Prof. Dr. phil. Dr. 
theol., ist Prorektor für Lehre und Studium 
und Vorsitzender der Senatskommission 

SächsHG der Universität Leipzig. Matthias 
Midde/1. Dr. phil„ FB Geschichte. ist 

2. Sprecher des Vorstandes des Akade
mischen Mittelbaus an der Universität 

Leipzig und Mitglied der Senats
kommission SächsHG 

hochs,hulc usl spccial juni 1993 

V o r s c h I a g für die Formulierung eines 

§ ..... Ethikbeauftragte/r 
für den Entwurf des Sächsischen Hochschulgesetzes 

(1) Der/die Ethikbeauftragte berät auf Anforderung die entsprechenden Gremien der 
Universität bei ethisch sensitiven Projekten und Forschungsvorhaben. Er/sie initiiert 
Tagungen und Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den gesellschaftli
chen Gruppen (Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Kirchen, externe Forschungsein
richtungen, Bürgerinitiativen etc.) zu Fragen einer ethisch verantwortbaren und ethisch 
gebotenen Gestaltung der Wissenschaften. Er/sie schlägt in bestimmten Fällen dem 
Senat die Einrichtung von Ethikkommissionen vor und führt deren Geschäfte. Darüber 
hinaus ist der/die Ethikbeauftragte Ansprechpartner für Hochschulangehörige bei ethisch 
begründeten Berufskonflikten. 

(2) Die Hochschule und ihre Gremien sind verpflichtet, für angemessene Arbeitsbedin
gungen des/der Ethikbeauftragten zu sorgen und ihn/sie mit allen für die Erfüllung seiner/ 
ihrer Aufgaben notwendigen Informationen rechtzeitig auszustatten. 

(3) Nimmt ein Mitglied der Hochschule die Funktion des/der Ethikbeauftragten wahr, ist 
er/sie in angemessenem Umfang von seinen/ihren Verpflichtungen freizustellen. 

(4) Der/die Ethikbeauftragte wird vom Senat gewählt. 

V o r s c h I a g für die Formulierung eines 

§ ... Ausländerbeauftragte/r 
für den Entwurf des Sächsischen Hochschulgesetzes 

(1) An Hochschulen mit einem nennenswerten Anteil an ausländischen Wissenschaft
lern, Studenten und Angestellten bestellt der Senat auf Vorschlag des Rektors einen 
Ausländerbeauftragten. 
Er bleibt Angehöriger seiner Einrichtung und wird für die Dauer seiner Tätigkeit in 
notwendigem Maße von seinen sonstigen Dienstobliegenheiten freigestellt. 

(2) Aufgaben des Ausländerbeauftragten sind 
- die Vertretung der Gesamt-, Gruppen- und Einzelinteressen aller ausländischer Hoch
schulangehörigen 
- die Mitwirkung bei allen Entscheidungen der Hochschule, die Ausländer in besonde
rem Maße berühren 
- die Unterstützung der Integration der Ausländer in das Leben an der Hochschule und 
im Gastgeberland bei Wahrung ihrer nationalen Identität 
- die Förderung der Reintegration in die Heimatländer 

(3) Die Einzelheiten der Tätigkeit werden durch eine Arbeitsordnung geregelt, die vom 
Senat beschlossen wird. 
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hochschule 
politisch
akademisches 
journal aus 
ostdeutsch land ost 

hochschule ost informiert monatlich berichtend, analysierend und dokumentierend 
über die Prozesse des Umbaus des ostdeutschen Wissenschaftssystems. Dazu gehört 
der Blick zurück auf die Wissenschafts- und Hochschulgeschichte der DDR wie der 
Blick nach vom auf das Wissenschafts- und Hochschulsystem der vergesamtstaatlich
ten Bundesrepublik Deutschland. Seit dem Oktober 1991 wird mit hochschule ost ein 
Informations- und Diskussionsforum geboten, das den Anspruch erhebt, aus der Be
schäftigung mit vergangenen wie gegenwärtigen Prozessen und Strukturen Beiträge zu 
leisten, um Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 

hochschule ost will ein Forum, kein Gesinnungsblatt sein. Ein Forum wäre tödlich 
langweilig, auf dem nur mühsam voneinander zu unterscheidende Positionen vertreten 
würden. Die Redaktion strebt zweierlei an: Zum einen soll jede(r) Leser(in) jedes Heft 
mit Gewinn lesen. Das schließt gelegentliche Übereinstimmung mit jeweils formulierten 
Positionen ein. Zum anderen wird hartnäckig danach gestrebt zu verhindern, daß auch 
nur ein(e) Leser(in) je mit einem Heft rundum zufrieden wäre. Sollte das einmal 
passieren, hätte die Redaktion irgendetwas falsch gemacht. hochschule ost will u.a. 
provozieren. Provokation ist für alle da - zumindest bei hochschule ost. Auf monatlich 
siebzig Seiten. 

Autorinnen: 

Wolfgang Nitsch, Bernd Okun, Horst Poldrack, Rosemarie Will, Matthias Middell, 
Georg Nolte, Larissa Klinzing, Kurt Nowak, Peer Pastemack, Fritz Klein, Wolf
gang Küttler, Wolfgang Ernst, Jürgen Teller, Frank Geißler, llko-Sascha Kowalczuk, 
Torsten Bultmann, Rudolf von Thadden, Hans Joachim Meyer, Christoph Kähler, 
Rudolf Mau, Martin Onnasch, Monika Gibas, Horst Klinkmann, Uta Starke, Marlis 
Dürkop, Hermann Klenner, Hans-Uwe Erichsen, Edelbert Richter, Comelius Weiss, 
Alfred Förster, Peter Porsch, Hans-Heinz Emons, Eberhard Tiefensee, Hans-Jörg 
Sandkühler, Hartmut Elsenhans, Günter Barthel, Martin Robbe, Michael Daxner 
u. a. 
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bisherige Schwerpunktthemen: 

Okt. 91: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozialwissenschaften in (Ost
Deutsch land 
Nov. 91: Die Erneuerung und ihre Kriterien • DDR-Wissenschaftsgeschichte 
Dez. 91: Hochschulstruktur in Sachsen 
Dez. 91 (speclal): Heinrich Fink und der Umgang mtt unserer Vergangenheit 
1/92: Anhörung des Bundestagsausschusses Bildung und Wissenschaft: Perspektiven 
der Hochschulentwicklung • Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern 
und Morgen - Teil 1 
2/92: Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern und Morgen - Teil II • 
Jürgen Teller Honorarprofessor • Fortsetzung zum "Fall Fink'' 
3/92: Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuvereinigung 
4/92: Europa-Universität Frankfurt/Oder • Ehrenpromotion Hans Mayer in Leipzig • HAG 
- Genesis im Westen und Wirkung im Osten 
5/92: Kirchliche Hochschulen zwischen Nische und Fusion • BdWi-Frühjahrsakademie: 
Kritische Geistes- und Sozialwissenschaften nach dem Ende des Sozialismus • Wissen
schaft Ost 1989/90 - Teil 1 • 
6/92: Europäische Universttät Erfurt • Wissenschaft Ost 1989/90 - Teil II 
7/92: Fortsetzung: Ostdeutsche Geschichtswissenschaft• Wissenschaft Ost 1989/90 -
Teillll 
8/92: Wissenschaft Ost 1989/90 - Teil III: Die Studierenden 
9/92: Strettsache Latinum • Wissenschaft Ost 1989/90 - Teil IV 
10/92: Drei Jahre Wissenschaftsumbau in Berlin-Ost • Wissenschaft Ost 1989/90 -
Teil V 
11/92: Deutschlandkongreß habilitierter Wissenschaftler 
12/92: Frauen in der Ostwissenschaft 
1/93: Tagung des SPD-Wissenschaftsforum • Sächsische Hochschulerneuerung aus 
Oppositionsperspektive 
2/93: Ostdeutsche Studentengemeinden - Geschichte und Funktionswandel 
3/92: Hochschulen und MtS - der Umgang mit einem unbequemen Erbe • Vorschläge 
zur Hochschulreform • Wissenschaft Ost 1989/90 - Teil VII 
4/93: Methodologische Wende? • Hochschule als Institution und Landeshochschul
recht - Teil 1 • Verbände (-Schicksale) im Osten - Teil 1 
5/93: Zwischen Scylla und Charybdis: Ostdeutsche Entwicklungsländerforschung in 
der DDR und danach • Wissenschaft Ost 1989/90 - Teil VII • Verbände (-Schicksa
le) im Osten - Teil 2 • Institution Hochschule und Landeshochschulrecht Teil 2 

[alle Hefte lieferbar] 

Schwerpunktthemen der nächsten Hefte: 

• Bilanz der Personalumstrukturierung • Fortsetzung: Entwicklungsländerforschung in 
Ostdeutschland • Wissenschaftstransformation in Osteuropa • Die ostdeutschen Archive 
• Aktivttäten politischer Stiftungen an den ostdeutschen Hochschulen 
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Position der GEW 
(Uni-Vertreter innerhalb des Regionalverbandes Hochschule und Forschung 

Leipzig) 

Die Vertreter der Universität Leipzig innertlalb des Regionalverbandes "Hochschule und 
Forschung" Leipzig nutzen gern die Möglichkeit, auf den Seiten dieses Journals ihre 
bisher erarbeiteten Positionen zum Entwurf des Sächsischen Hochschulgesetzes vorzu
stellen. Dabei sei vorausgeschickt, daß die Vorlage mehrerer unvollständiger, nicht 
autorisierter und teilweise einander widersprechender Entwürfe zu diesem Gesetz, das 
die Hochschulsituation im Freistaat langfristig regeln wird, nach unserem Dafürhalten eine 
kompetente Diskussion behindert und unzulässig jene Gruppen in der Diskussion 
privilegiert, die einen bevorzugten Zugang zur jeweils letzten Fassung haben. Interessen
artikulation der Hochschulen (als wichtige Größe in der deklarierten Autonomie) und der 
gesellschaftlich relevanten Gruppen wird damit erschwert. Dennoch lassen sich natürlich 
- ausgehend von unserem gegenwärtigen Kenntnisstand - einige notwendigerweise 
noch nicht endgültige Einschätzungen vornehmen. Der Ausgangspunkt für eine Wer
tung ist sicher darin zu suchen, daß sich im Rahmen der fortschreitenden europäischen 
Einigung immer dringender die Frage der Leistungsfähigkeit deutscher Hochschulen 
stellt. Steigende Studentenzahlen bei sich verschlechternder materieller und personeller 
Ausstattung der Hochschulen zeigen nur einige Symptome einer Entwicklung auf, die 
Erneuerung und Reformen erfordert. Einen wichtigen Bestandteil von Reformen als 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung muß auch die Reform der Hochschulgesetz
gebung bis hin zur Novellierung des Hochschulrahmengesetzes bilden. 

Dervom Staatsministerium fürWissenschaft 
und Kunst vorgelegte Entwurf des Sächsi
schen Hochschulgesetzes (SHG) vom 
17.03.1993 ist aus der Sicht der GEW vor 
allem daran zu messen, inwieweit er die
sen objektiven Erfordernissen Rechnung 
trägt. So benennt er bspw. im Rahmen der 
Aufgaben der Hochschulen in Lehre und 
Forschung die Forderung nach einer stän
digen Reform des Studiums, u.a. mit dem 
Ziel, einen in der Regel berufsqualifizie
renden Hochschulabschluß in der Regel
studienzeit zu erreichen. Wir wollen nicht 
annehmen, daß mit der genannten "stän
digen Reform des Studiums" eine finanzi
ellen Zwängen gehorchende absolute 
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Minimierung des Angebots und der Kapa
zitäten gemeint ist. sondern gehen von 
den vorwärtsweisenden Tendenzen die
ses Punktes aus. 

Diese im § 10 angestrebte ständige Stu
dienreform wird sich nur verwirklichen las
sen. wenn -qualitativ hochwertige Studi
en- und Prüfungsordnungen vorausgesetzt 
- die materielle und personelle Ausstat
tung der Hochschulen eine intensive und 
durchgehende Beratung und Betreuung 
der Studierenden sichern kann. In diesem 
Sinne mahnt die GEW erneut eine Ausstat
tung der Hochschulen an, die wachsen
den Studentenzahlen gerecht werden 
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kann. Dazu muß jetzt der Grundstein gelegt 
werden. 

Die Regelung in § 14, auch Berufstätigen 
ohne traditionelle Hochschulzugangsbe
rechtigung die Studienaufnahme zu er
möglichen, wird durch die GEW positiv 
bewertet. Sie kann als wichtiges Signal für 
eine bundesgesetzliche Regelung verstan
den werden, um politisch motivierte Ver
weigerungen des Hochschulzuganges der 
DDR-Praxis korrigieren zu können. 

Die Regelungen im § 23 zu den Studien
gängen bieten Ansätze für die Durchläs
sigkeit im Verhältnis von Fachhochschu
len und Universitäten. Damit stellen sich 
aber auch hohe Anforderungen an die 
Studien- und Prüfungsordnungen beider 
Hochschulformen. 

An weiterführenden Regelungen für das 
Verhältnis beider Hochschulformen hin
sichtlich der Kooperation und des Austau
sches wissenschaftlichen Personals man-

gelt es dem Entwurf noch. Der wiederhol
ten Forderung nach einer Kooperation von 
Universität und Fachhochschule beim Pro
motionsrecht wird der Entwurf nicht ge
recht. 

Die Andersartigkeit der Studienangebote 
beider Formen darf ihre potentielle Gleich
wertigkeit nicht in Frage stellen. In diesem 
Sinne muß auch der Zugang zur Promoti
on für Fachhochschulstudierende ermög
licht werden. 

Über die Feststellung des§ 4 7 hinaus, daß 
zum Hochschulpersonal u.a. das haupt
berufliche wissenschaftliche und künstleri
sche Personal zählt, sind Entscheidungen 
notwendig, damit die Hochschulen stei
genden Anforderungen in den Bereichen 
von Forschung und wissenschaftlicher 
Weiterbildung sowie in der Lehre gerecht 
werden können. Die GEW fordert deshalb 
den Ausbau von unbefristeten Funktions
stellen, auf denen wissenschaftliche An
gestellte "Wissenschaft als Beruf' betrei

ben können. Die befristeten Qua-
x, ~. '" " ~ lifikationsstellen sollten vorrangig ,-....: ~ .. :-,.: :),,; 

• ~""" ,,..._,. •, ·" ~-, der Förderung des wissenschaft-
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,. 
~ liehen Nachwuchses dienen. 

. S: Die Arbeitsbedingung beider 
.,,._,,,=••:>', ~ ~f Gruppen müßten tariflich gere-

\,\ ~ gelt werden. Im Zusammen_ha~g 
~-, mit der Festlegung der M1tghe

dergruppen gemäß § 83 wäre zu 
überdenken, ob nicht eine ge
sonderte Gruppe der Promoven
den geschaffen werden sollte: 
Generell geht der Entwurfvon 
einer Personalstruktur aus, die 
sich aus den bisher üblichen Uni
versitätskonstellationen der alten 
Bundesländer unter den bei uns 
(noch!) besonders günstigen Stu
dentenzahlbedingungen ergibt. 
Mit der angestrebten Zweiteilung 
des Studiums wird die Zahl der 
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Graduierten an den Hochschulen deutlich 
steigen. Umso dringlicher erscheint uns 
eine Unterscheidung im Bereich das aka
demischen Mittelbaus zwischen Qualifika
tionsstellen und Dienstleistungsstellen, wo
bei wir der Auffassung sind, daß die Gren
ze durch einen erfolgreichen Abschluß 
des Dissertationsverfahrens und die um
fangreichere Einbeziehung in die Lehre 
gezogen ist. Insofern sollten die positiven 
Erfahrungen mit selbständiger Lehre und 
Prüfungsrecht für promovierte Wissen
schaftler nicht am Ständedenken einiger 
Professoren scheitern, sondern im Gesetz 
verankert werden. 

Die Personalausstattung der Universitäten 
und Hochschulen wird zur Sicherung der 
angestrebten Studiengeschwindigkeit und 
-qualität sehr schnell den Rückgriff auf die 
Lehrangebote der Privatdozenten notwen
dig machen. Insofern ist die Ausgestaltung 
ihrer Rechtsstellung sehr zu begrüßen. 
Allerdings sollte ihnen auch das Recht zur 
Mitwirkung an den Hochschulangelegen
heiten eingeräumt werden, das sich aus 
dem Mitgliederstatus ergäbe. 

Bitter notwendig ist aus der Sicht der GEW 
die weitere Stärkung der Hochschulselbst
verwaltung durch die Dezentralisierung 
staatlicher Kompetenzen, die im vorliegen
den Entwurf bei weitem noch nicht im wün
schenswerten Maße verankert ist. Die GEW 
wird diesen Prozeß in dem Maße unterstüt
zen, wie die Willensbildungs- und Ent
scheidungsstrukturen in den Hochschu
len mit dem Ziel demokratisiert werden, 
allen Personengruppen eine faire Milbe· 
stimmungschance zu geben. Die GEW 
fordert, daß keine Personengruppe die an
deren überstimmen können darf. Die Stär
kung der Position der Hochschulen ge
genüber Staat und Gesellschaft setzt die 
gleichberechtigte und effektive Mitbestim
mung im Inneren der Hochschulen vor-
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aus. Eine gründliche Diskussion ist über 
die konkrete Umsetzung der durch das 
HRG und das entsprechende BVG-Urteil 
gesetzten Normen für die Professoren
mehrheit erforderlich. Wir lehnen die auch 
im vorliegenden Entwurf noch verankerte 
Form des Übergewichtes der Professoren 
als überholt ab, respektieren aber die be
stehende Rechtslage. Trotzdem sollte es 
möglich sein, an der unteren Grenze in
nerhalb der Regelung zu bleiben. Die 
Mehrheit der Professoren sollte nicht auch 
noch auf die Arbeitsgruppen und Kommis
sionen der Gremien ausgedehnt werden, 
das Betroffenheits- und Kompetenzprinzip 
sollte zumindest auf diesen Ebenen un
schwer konsequenter durchgesetzt wer
den können. In jedem Falle abzulehnen ist 
ein Verfahren der Wahlen zu Hochschulg
remien, bei dem über die Fakultätsrats
wahlen gleichzeitig die Besetzung der 
meisten Wahlfunktionen indirekt geregelt 
wird. Dem Konzil sollte zumindest ein Teil 
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von Mitgliedern angehören, der direkt ge
wählt worden isL Dabei plädieren wir für 
eine paritätische Vertretung aller Gruppen 
im Konzil. 

Bezüglich des Begriffes der Öffentlichkeit 
im § 87 ist exakter zwischen allgemeiner 
Öffentlichkeit und Hochschulöffentlichkeit 
abzugrenzen. Bei aller Befürwortung einer 
hohen Transparenz jeweiliger Entschei
dungsfindungen sollte es primär doch dar
um gehen, die Einbeziehung der Hoch
schulöffentlichkeit in die Gremienarbeit zu 
sichern. 

Der öffentlichen Diskussion und auch Be
kenntnissen des Staatsministeriums zur 
Bedeutung des sogenannten Mittelbaus 
für die weitere Hochschulerneuerung folg
ten im Entwurf des SHG leider keine Rege
lungen über eine eigenständige Mittelbau
vertretung. Diese könnte und müßte aus 
unserer Sicht analog zur Studentenschaft 
eine wichtige Säule der inneren Demokra
tie der Hochschulen und ihrer Selbstver
waltung bilden. 

Völlig offen läßt der Gesetzentwurf die Fra
ge der Strukturen der Universitäten unter
halb der Ebene der Fakultäten. Gerade an 
den größeren Universitäten wird damit auf 
positive Erfahrungen bezüglich der Wis
senschafts- und Studienorganisation so
wie der hochschulpolitischen Willensbil
dung und Basisdemokratie im Rahmen 
von Fachbereichen verzichtet. Die weitere 
Dezentralisierung staatlicher Kompetenz 
wird damit wieder erheblich eingeschränkt. 

Zusammenfassend zur Frage der Struktu
ren, der Hochschulgruppen und der Pro
fessorendominanz - diese Fragen sind ja 
zwangsläufig miteinander verknüpft - laßt 
sich vielleicht folgendes sagen: Die Inten
tion, starke Dekane zu schaffen, die ein ge
wisses Gegengewicht zur professoralen 
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Allmacht bei der Durchsetzung von Ge
samtinteressen der Hochschulen in Leh
re, Forschung und Selbstverwaltung bil
den, ergibt sich zwingend, wenn der ande
re Weg, nämlich die Gleichberechtigung 
der Hochschulgruppen, vermieden wer
den soll. Dieser Intention folgend müssen 
allerdings sämtliche Regelungen für den 
Bereich unterhalb der Fakultätsebene neu 
durchdacht werden. Die Begrenzung der 
Zahl von Fakultäten nach oben wird be
grüßt, um einer Atomisierung der Universi
täten entgegenzutreten. Mit größeren Fa
kultäten (denen dann auf der Forschungs
ebene Institute, Lehrstühle, Seminare als 
Untergliederung korrespondieren) und 
dem Verzicht auf die Struktureinheit Fach
bereich entfällt jedoch eine Identifikations
ebene der Studierenden mit dem Gesamt
fach, in das sie sich eingeschrieben ha
ben. Damit entfällt aber auch die wesentli
che Ebene studentischer Partizipation an 
der Selbstverwaltung, da der Fachschaft 
keine Entscheidungsebene im Bereich der 
lehrenden mehr entspricht. Bei einer sol
chen Regelung sind Identifikations- und 
Demokratieverluste zu befürchten, weshalb 
wir für eine grundlegende Reorganisation 
der Ebene unterhalb der Fakultäten im 
Benehmen mit den Hochschulen (und 
zwar allen ihren Gruppen) plädieren. 

Grundsätzlich zu diskutieren wären aus 
der Sicht unserer Gewerkschaft die Rege
lungen in §§ 88/89 - Ordnungsverstöße 
betreffend - unter dem Blickwinkel der 
Meinungsfreiheit. Die vorgeschlagenen 
Regelungen schließen unseres Erachtens 
die Möglichkeit ein, auch Aktionen von 
Studenten oder Mitarbeitern zu bestrafen, 
die durchaus im Rahmen der demokrati
schen Meinungsäußerung liegen, die aber 
nach der Meinung des Rektors oder ande
rer betroffener Hochschulmitglieder diese 
an der Ausübung ihrer Rechte und Pflich
ten zu hindern versucht haben. Der Inter-
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pretationsspielraum ist dabei einfach un
verantwortbar groß. 

In den Abschnitt "Zentrale Organe der 
Hochschule" sollte unbedingt die Mög
lichkeit der Präsidentschaft aufgenommen 
werden. Sie ist im HRG vorgesehen und 
auch in anderen Bundesländern üblich, 
und der Verzicht auf eine solche Möglich
keit schränkt die denkbaren Organisations
strukturen der Universitäten und Hochschu
len ohne einsichtigen Grund von vornher
ein ein. 

Die Frage der Gleichstellung von Frauen 
in der Wissenschaft wird unseres Erach
tens im vorliegenden Entwurf zu kanpp 
behandelt; sie dürite nicht auf die Einset
zung einer Gleichstellungsbeauftragten 
reduziert werden. Auch sollte die Möglich
keit geprüft werden, dieser Funktion eine 
Legitimation durch Wahlen zu geben. Um 
den allgemeinen Bestimmungen des de
mokratischen Wahlrechts und dem Erfor
dernis einer kompetenten und unabhängi
gen Vertretung von Gleichstellungsinter
essen zu entsprechen, wird folgendes 
Verfahren vorgeschlagen: Urwahl (d.h. 
durch alle Fakultätsmitglieder) der Gleich
stellungsbeauftragten auf Fakultätsebene, 
danach Wahl der Gleichstellungsbeauftrag
ten der Universität durch die Fakultätsbe-

auftragten. Ebenso wichtig scheint uns 
aber, noch konkreter die Aufgaben der 
Hochschulen auf diesem Gebiet im Gesetz 
zu verankern. Frauenförderungspläne und 
größere Rechte der Gleichstellungsbeauf
tragten bei der Durchsetzung einer tatsäch
lichen Gleichstellung, bei der Überwindung 
von Benachteiligungen sind nur einige For
derungen. Frauenstudium und Frauenfor
schung müssen ausgebaut werden. 

Unbedingt notwendig scheint die gesetzli
che Regelung der Funktion eines Auslän· 
derbeauftragten an den Hochschulen. Ins
gesamt kann eingeschätzt werden, daß im 
Gesetzentwurf bereits Vorschläge der GEW 
und anderer an der öffentlichen Diskussi
on beteiligter Gremien Berücksichtigung 
fanden. Nun ist auf der Grundlage des 
vollständig vorliegenden Entwurfes die brei
te öffentliche Diskussion zu intensivieren. 
Auch die Vertreter der GEW werden sich 
daran vor Ort an den Hochschulen und in 
der Öffentlichkeit konstruktiv beteiligen. 

Viele Fragen müssen noch generell, ob 
nun im Gesetz oder durch gesonderte 
Verordnungen, konkreter untersetzt wer
den. Einen wichtigen Schwerpunkt sieht 
die GEW dabei im weiteren Ausbau der 
Fachhochschulen. Schließlich ist anzustre
ben, stufenweise bis zum Jahr 2000 einen 

Ausbau dieser Ein

Erzlhl' doch noch mal den Wiu YOn der ,tudentischen 
Mifbestimmun& ... 

richtungen vorzu
nehmen, womitfür 
40 Prozent der Stu
dierenden eher pra
xisbezogeneStudien
gänge vorgesehen 
werden. Dabeiwäre 
auch das Verhältnis 
der Berufsakade
mien zu den Hoch
schulen zu definie
ren und gesetzlich 
zu regeln. 
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Sonja Brentjes (Leipzig): 

Die professorale Universität im Obrigkeitsstaat' 

Das Hauptziel des Staatsministers für Wis
senschaft und Kultur des Freistaates Sach
sen und seiner vermutlich bayrisch-baden
württembergisch beratenden Korrektorln
nen bei der Abfassung des zukünftigen 
Landeshochschulgesetzes besteht unver
kennbar in der unterordnenden Anord
nung allen nur denkbaren Geschehens 
an, um und in den sächsischen Hoch
schulen. 

Der erste Grundsatz bei der Ausarbeitung 
der Vorlage hat deshalb wohl auch gelau
tet: lieber etwas mehr verr(i)egelt als zu 
wenig. 

Damit denn auch ja keine eventuell noch 
auftretende Chance zu weiteren Regelun
gen verpaßt wird, räumt sich der Minister in 
einer Vielzahl von Paragraphen das Recht 
auf weitere Vorschriften und Verordnun
gen ein. In § 65 ermächtigt er sich gar zu 
solchem Tun. 

Die Erarbeiterlnnen des Referentlnnenent
wu rfs waren aber vermutlich für ihre Aufga
be nur unzureichend qualifiziert. Es be
durite offenkundig des Einsatzes mehrerer 
Korrektorlnnen. Nur so ist die Überschwem
mung der Hochschulen mit graduell von 
einander abweichenden Entwürfen des 
zukünftigen LHG's zu erklären. 

Konformität ist eine zweite Leitidee des 
Gesetzentwurfes. Sie beschränkt sich mit
nichten nur auf die Paßfähigkeit des LHG's 
zum Hochschulrahmengesetz (HAG), son
dern will auch das gesamte Personal der 
Hochschulen erfassen. Dafür sollen zuför-
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derst Einstellungsbedingungen sorgen. 
nach denen keine Person, die auch nur 
den Schatten eines Zweifels an ihrer Loya
lität und Staatstreue zuläßt. an sächsischen 
Hochschulen ihre eventuell aufmüpfigen 
Ideen verkünden darf. In diesem Rahmen 
können dann Lehre und Forschung frei 
sein, lediglich durch Kuratorium, Studien
kommissionen etc. zu evaluieren. Welch 
Wunder, daß nicht auch von den Studen
tinnen in spe vor ihrer Zulassung rigorose 
Treue nachzuweisen ist! Vielleicht ist hier 
aber auch nur etwas vergessen worden?! 

Falls die Studentinnen jedoch wider Er
warten während des Studiums dennoch 
konträre Positionen zur Politik der Landes
regierung oder anderer Instanzen entwik
keln sollten, drohen ihnen laut Gesetzes
entwurf Ordnungsstrafen bis hin zur Exma
trikulation. Ein Protestverhalten wie bei den 
Abwicklungen verschiedener Hochschu
len und Sektionen Ende 1990/ Anfang 1991 
ist dann in Sachsen kaum noch möglich. 
Diesbezügliche Paragraphen waren be
reits im Hochschulerneuerungsgesetz 
(HEG) verankert und wurden jetzt vorsorg
lich auf alle Angehörigen der Hochschu
len ausgedehnt. Trotz der fein formulierten 
Einstellungsbedingungen kann man ja 
doch nie so genau wissen, was an den 
Hohen Schulen dieses Landes so passie
ren könnte! Vielleicht kommen doch die 
eine und der andere mal auf dumme Ge
danken und wollen sich - genervt durch 
die bürokratische Gängelung der verr(i)e
gelten Selbstverwaltung - Aufmerksam
keit, womöglich gar Gehör verschaffen? 
Fühlt sich in einem solchen Fall ein ande-
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res Hochschulmitglied in der Ausübung 
seiner Dienstpflichten beeinträchtigt, darf 
es sie oder ihn anzeigen - bei einer Ord
nungskommission oder beim Minister. 

Damit im Regelfall alles "normar' verläuft, 
hat sich der Ministervorbehalten, Aufsichts
behörden einzusetzen - für jede Hoch
schule eine eigene. Die Mitglieder dersel
ben wählt er persönlich aus, wenn auch 
einvernehmlich mit den Rektoratskollegia. 
Die Senate hingegen sollen sich beneh
men - eine Forderung, die nur recht und 
billig ist. Sie werden schließlich informiert 
und die in ihnen qua Amt tätigen Professo
rinnen (Dekaninnen, Rektorinnen, Prorek
torlnnen} werden für ihre aufopfernde Ar
beit im Dienste sächsischer Hochschulpo
litik auf Wunsch mit ein bis zwei Freiseme
stern belohnt. Diese Aufsichtsbehörden 
werden Kuratoria genannt. sind aber kei
nesfalls mit dem Organ gleichen Namens 
z. B. in Berlin zu verwechseln. dessen 
Ziele das BerlHG u. a. in der Kommunika
tion zwischen den Hochschulen und der 
Öffentlichkeit sieht. Vielmehrerweisen sich 
der Staatsminister und sein Stab in dieser 
Frage als sächsisch traditionsbewußt, hat 
doch auch schon ein sächsischer König 
nach der mißglückten Revolution von 1848 
die Leipziger Universität vorsorglich unter 
Kuratel gestellt, damit ihm so etwas Unru
hestiftendes nicht noch einmal widerfahre. 
Dieser Erziehungsmaßnahme ist schein
bar Langzeitwirkung beschieden. 

Zum Zwecke sprachlichen Einerleis wird 
dem Gesetz die Floskel vorangestellt, daß 
mit maskulinen Sprachformen auch (etwa
ig sich an die Hochschulen verirrt haben
de} Frauen gemeint seien. Im gleichen 
Atemzug verpflichtet der Staatsminister sei
ne Hochschulen, auf die Gleichstellung 
von Frau und Mann hinzuwirken. Das kann 
am besten dadurch geschehen, daß die 
Frau zum Mann wird. wenigstens in der 
Amtssprache. 
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Ein etwas spastischer Spagat zwischen 
Tradition und Postmodeme ist ein dritter 
roter Faden, der sich durch den Gesetz
entwurf zieht: 

Der Mittelbau wird weitgehend als Ver
brauchsmaterial definiert. [2] Entscheiden 
sich einzelne seiner Angehörigen dann 
doch mal zur Habilitation, winkt ihnen als 
Trostpflaster der den Freistaat Sachsen zu 
nichts verpflichtende Beiname Privatdozent. 
Auch für die Assistentinnen werden die 
Brotkörbe wieder höher gehängt. Konnte 
man im HEG noch unpromoviert zu einer 
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solchen (befristeten) Anstellung gelangen, 
bleiben jetzt erneut nur Stipendien als Weg 
zur Promotion.(3) 

Daß aber selbst die so wachen Augen der 
Korrektorlnnen mitunter über der anstren
genden Gesetzeslektüre ermüden können, 
zeigt sich in dem die Stipendien betreffen
den Paragraphen. Wohlwollend großzü
gig wird darin generalisierend erlaubt, daß 
geeignete Studentinnen ein Stipendium 
beantragen dürfen. Der DDR-geschulten 
Leserin geht sofort ein Licht auf: es soll sich 
dabei wohl um eine Institution der Verbli
chenen - das Forschungsstudium - han
deln. Die ministerielle Scham ob solcher 
Fortführung läßt offenkundig eine genaue
re Spezifizierung der Behörde. bei der der 
Antrag zu stellen ist, nicht zu. Oder soll 
tatsächlich den besonders befähigten Stu
dentinnen gesetzlich die Erlaubnis ver
brieft werden, bei der DFG oder anderen 
Einrichtungen Stipendienanträge einzurei
chen? 

Hinter Reizworten wie Regelstudienzeiten. 
Aufnahmeprüfungen. berufsqualifizieren
den Studiengängen schimmern weitere 
Relikte der DDR-Universität auf, die zeigen, 
so ganz vermag man sich in Sachsen von 
der eigenen Biographie nun CJoch nicht 
loszusagen. Allerdings gerät dieses an sich 
begrüßenswerte Bemühen um Kontinuität 
im Wandel zur Quadratur des Kreises. Die 
HAG-Konformität läßt auf essentielle Vor
aussetzungen für die damalige Durchlauf
dichte und -geschwindigkeit verzichten. 

Negativseiten des DDR-Studiums, die sich 
hinter obigen Reizworten ebenfalls verber
gen, werden dagegen offenbar gewollt. 
Wer an der Universität mehr als nur eine 
Berufsqualifizierung, vielleicht Wissen
schaft, Kultur oder gar Bildung in größerer 
Breite, sucht und zu diesem Behufe mehr 
und länger studieren will, soll dafür mit 
Gebühren gebührlich bestraft werden. ln
terdisziplinarität bereits als Studienansatz 
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ist nur im Korsett (4) der Regelstudienzeiten 
und strikt darauf orientierender Prüfungs
und Studienordnungen erwünscht. Wo
möglich befürchtet der Staatsminister, die 
von ihm berufenen Professorinnen aus 
Mekka schleppten ihm Zustände der dorti
gen Hochschulen ein, die er dann so doch 
nicht gewollt hat?! 

Ein viertes tragendes Motiv der Gesetzent
würfe scheint gewesen zu sein: erspart 
möglichst vielen Mitgliedern der Hochschu
len die Teilnahme an Sitzungen, in denen 
sowieso nichts oder wenn doch. so nur 
Uninteressantes beschlossen wird. 

Das einzige Gremium, das nicht geheim 
tagen soll, ist das Konzil, dessen Mitglieder 
zu einem großen Teil qua Amt als Dekan In
nen, Rektoratsmitglieder, Fakultätsratsmit
glieder u.ä. anwesend sind, d. h. über eine 
Wahl für ein anderes Mandat ermittelt wer
den und per Gesetz gleich eine Mandats
erweiterung frei Haus geliefert bekom
men.[5] Damit wird eine in den letzten zwei 
Jahren vielfach erprobte und bewährte 
Praxis endlich auf gesetzliche Grundlagen 
gestellt. Kein Wunder. daß man an den 
Unis häufig den befriedigten Seufzer hört: 
So wenige Informationen über Entschei
dungen an und um den eigenen Fachbe
reich oder die Uni als Ganzes habe ich 
noch nie gehabt! 

Ein letzter Grundsatz, der die Verfasser der 
Entwürfe anscheinend bei ihren Bemü
hungen um Niederschrift möglichst ge
stelzter Paragraphen beflügelt hat. ist wohl 
das Motto: was dem einen recht ist, muß 
dem anderen noch lange nicht billig sein. 

Damit ist keineswegs die akribische, fast 
besorgt anmutende Sicherung professora
ler [6) Entscheidungsmacht in den soge
nannten Selbstverwaltungsgremien [7) ge
meint, die bei der Medizin sich - offenkun
diger Not gehorchend (8) - dazu ent
schließt. bei Stimmengleichheit dem Dienst-
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ältesten die Entscheidung zuzubilligen. [9] 
Vielmehr sind die weit hinten plazierten 
Vorschriften zu den Beauftragten (BUF = 
behinderte umweltfrauen) angesprochen, 
die für ihre Dienstleistungen keineswegs in 
den späteren Genuß von Freisemestern 
kommen sollen. Rechte haben dieselben 
ohnehin fast keine. [10) Dafür halten sich 
zur Entschädigung ihre Pflichten aber auch 
in Grenzen. Vergleicht man die diesbe
züglichen Paragraphen mit der ansonsten 
gepflegten Regelungswu(ch)t. kann man 
leicht den Eindruck gewinnen, hierbei han
dele es sich um ein lästiges Übel, das nur 
aus Gründen eines leider unumgehbaren 
Rituals oder der besseren Optik wegen 
(schließlich gibt es selbst in der CDU die 
eine oder andere Frau) aufgenommen 
worden ist. Eine besondere Intention, gar 
angestrengte Bemühung um die Abfas
sung dieser Regelungen ist jedenfalls nicht 
erkennbar. 

Um ein vieles spannender liest sich dage
gen der Paragraph zur Datenerhebung, in 
dem die Weitergabe von Daten und ihre 
Nutzung als zulässig erklärt werden, auch 
wenn "die Einwilligung des Betroffenen 
nicht eingeholt werden kann, jedoch offen
sichtlich ist, daß das im Interesse des Be
troffenen liegt und er in Kenntnis des ande
ren Zwecks einwilligen würde'. Da keine 
Regelung zur Überprüfung der im Geset
zesentwurf unterstellten offensichtlichen 
Interessenkenntnis etc. beigefügt ist. muß 

Anmerkungen: 

davon ausgegangen werden, daß an den 
sächsischen Hochschulen nach Annah
me dieses Gesetzes endlich auch Arbeits
plätze für Wahrsagerinnen und Parapsy
chologinnen eingerichtet werden - eine 
unbestreitbare Bereicherung des geistig
kulturellen Profils dieses Teils des Öffentli
chen Dienstes. 

Wie bei jeder an wissenschaftlichen Stan
dards orientierten Rezension eines neuen 
Werkes soll auch hier am Schluß auf die 
zahlreich vorhandenen Schreib- und 
Sprachfehler verwiesen werden. Vor al
lem mit der Zeichensetzung nimmt man es 
im SMWK nicht sehr genau. Die Qualifika
tion der Sekretäre (oder handelt es sich bei 
dieser Berufsgruppe im SMWK mehrheit
lich um Personen weiblichen Geschlechts, 
so daß mit der femininen Bezeichnung 
auch Männer erfaßt wären?) läßt zu wün
schen übrig. Es ist wohl fraglich, ob den für 
die Entwürfe verantwortlichen Menschen 
die Zulassung an eine der sächsischen 
Hochschulen nach ihrem Gesetzestext 
(ausreichende Deutschkenntnisse werden 
vor der Immatrikulation verlangt) erteilt wer
den könnte. 

Sonja Brentjes, Dr. phil., ist Mathematikhi
storikerin und Arabistin am Karl-Sudhoff

lnstitut für Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften der Universität 

Leipzig sowie Redaktionsmitglied von 
hochschule ost 

(1) Wenn dieser Titel an das Buch von R. Henrich erinnert. so ist das im Unterschied zu 
einschlägigen Kriminalromanen und verwandter Literatur eine Absicht der Verfasserin. 

(2) • ... der schwere Nachteil dieses Systems ist die totale Abhängigkeit von dem einen 
allmächtigen 'Chef, in die diese jungen Menschen oft auf auf lange Jahre hinaus geraten. 
Selbst die Habilitation, mit der sie zum ersten Mal in den weiteren Kreis der Universität 
eintreten, beseitigt diese Abhängigkeit so lange nicht, als sie Assistenten bleiben ... Das 
alles hat schwerwiegende Folgen: Viele wertvolle Kräfte scheuen die akademische 
Laufbahn, vorderen Eingangstor diese lange Periode der Abhängigkeit liegt, bei anderen 
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treten die moralischen Schäden 
des 'gebrochenen Rückgrats' 
auf, die auch die später errunge
ne Selbständigkeit nur schwer 
mehr heilt." Raiser, Ludwig 1958: 
Die Universität im Staat. Zur Lage 
und Reform der deutschen 
Hochschulen. Heidelberg, S. 
27f; ehemaliger Wissenschafts
ratsvorsitzender 

[3] "Die Erziehung zur wissen
schaftlichen Selbständigkeit als 
Aufgabe der Universität bleibt 
solange in Frage gestellt, als die-

.w. OAV...,.,..., ,....,...,..E.nl~ 
.. ses Ideal nicht auf den eigenen 

Lehrkorper bezogen und der Zeitpunkt der Mündigkeit des Assistenten auf manchmal fast 
unabsehbare Zeit hinausgeschoben wird. Deshalb muß das System persönlicher Ab
hängigkeit und Verfügtheit ersetzt werden durch ein kollegiales System objektiver Lei
stungskontrolle, in dem der Assisten mit dem Status des 'Jüngeren Wissenschaftlers' den 
Lehr- und Forschungsgremien integriert ist, zwar in differenzierter Form, aber mit der 
Verantwortung für einen angebbaren Forschungs- und Lehrbereich, durch dessen 
Betreuung er sich zugleich weiter qualifiziert." Ott, Claus 1969: Die wissenschaftlichen 
Assistenten und ihre Probleme. in:Was wird aus der Universität? Standpunkte zur 
Hochschulreform. Hrsg. von G. Schulz, Tübingen, S. 154 

(4) "Wenn die Pläne sich verwirklichen, werden die Gefangenen der künftigen Ausbil
dungsprogramme sich nur durch interdisziplinäre Klopfzeichen noch verständigen 
können." Sonnemann, Ulrich 1968: lnstitutionalismus und studentische Opposition. 
Thesen zur Ausbreitung des Ungehorsams in Deutschland. edition suhrkamp, Nr. 280, 
Frankfurt/Main, zitiert nach: Schmidt, L., Thelen, D. 1969: Hochschulreform. Gefahr im 
Verzug? Fischer Bücherei, S. 19 

[5] "Gewiß auch mag man sagen, daß viele Studenten auf verantwortliche Mitbestimmung 
nur schlecht oder gar nicht vorbereitet sind. Nur darf man daraus kein Argument gegen 
die Mitbestimmung machen. Es ist der so alte wie bösartige Trick autoritärer Herrschaft, 
noch ihr eigenes Unrecht. die erzwungene Unmündigkeit der ihr Unterworfenen, 
zur Perpetuierung der Unmündigkeit zu mißbrauchen. Verantwortliche Mitbestimmung 
läßt sich erlernen; man erlernt sie, indem man die Gelegenheit, sie auszuüben." Christian 
Graf von Krockow 1968: Der Dinosaurier will überleben. Reform oder Revolution an den 
Universitäten. DerMonat8, S. 45 

[6] " ... heute muß man, um die Dinge beim Namen zu nennen, von einer autoritären 
Hierarchie sprechen, in der alle relevanten Entscheidungsbefugnisse von der oligarchi
schen Spitze der Lehrstuhlinhaber, die zugleich Direktoren 'ihrer' Institute sind, monopo
lisiert." Christian Graf von Krockow, a. a. 0., S. 44 

[7] "Die Selbstverwaltung der Universität muß so geartet sein, daß sie nicht nur vor 
Anpassungszwang steht. sondern auch Widerstandsrecht als Alternative hat." Leps1us, 
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M. Rainer 1969: Die Autonomie der Universität in der Krise. in:Was wird aus der 
Universität? Standpunkte zur Hochschulreform. Hrsg. von Gerhard Schulz. Tübingen, 
S.193 

(8) "Wer heute in Deutschland den Entwurf eines Hochschulgesetzes vorlegt, muß sich 
mit der Frage der Paritäten auseinandersetzen. Dieses Thema wird seit mehr als zwanzig 
Jahren über Gebühr strpapziert und gilt fälschlicherweise als Testfall für Demokratiever
ständnis. Der Gesetzentwurf geht von der durch das Bundesverfassungsgericht geforder
ten Professorenmehrheit aus, weil dies der vom Grundgesetz garantierten Freiheit von 
Lehre und Forschung entspricht und weil eine Universität oder Hochschule, deren 
Professoren nicht aufgrund ihrer persönlichen und fachlichen Eignung eine besondere 
Verantwortung übetagen werden kann und muß, den Einsatz öffentlicher Gelder nicht 
lohnt und besser geschlossen werden sollte. Das hat überhaupt nichts mit der immer 
wieder behaupteten Rückkehr zur Ordinarienuniversität zu tun. Ein solches Argument 
kann nur für den glaubwürdig sein, der die Beziehungen zwischen den Hochschulgrup
pen in marxistischen Klassenkampfbegriffen interpretiert. Die alltägliche in jeder Hoch
schule zu beobachtende Wahrheit ist dagegen, daß die Hochschullehrer diejenige 
Gruppe sind, die in Gremien die geringste Geschlossenheit aufweist." Meyer, Hans 
Joachim 1993: Das neue Sächsische Hochschulgesetz. in: hochschule ost 4, S. 50 {im 
vorliegenden Heft S. 10 f.) 

(9) "Jede Autonomie schafft Abhängigkeiten und zwingt zu sekundären Schutzrechten für 
die Abhängigen .... Die wissenschaftlichen Mitarbeiter können ... in verstärktem Maße 
sekundäre Schutzrechte beanspruchen, soweit sie nicht schon als Wissenschaftler 
überhaupt mit korporativen Sonderrechten in der Universität zu zählen sind. Wo man hier 
den symbolisch herausgehobenen, sozial dramatisierten Übergang zum Wissenschaftler 
setzt, ob mit einer qualitativ anspruchsvollen Promotion oder einer Habilitation, ist eine 
andere Frage. Ich halte sie für sekundär gegenüber dem Bedürfnis nach einer klaren 
Statuszuweisung in den Kreis der Wissenschaftler. Innerhalb dieses Personenkreises 
kann es dann keine Unterscheidungen im Namen des Schutzes der Wissenschaftsauto
nomie mehr geben." Lepsius. M. Rainer, a. a. 0, S. 197f 

(10] "Wer das Recht von Minderheiten, Entscheidungen von akademischen Gremien 
nach ideologischen Prinzipien blockieren zu können. für ein Kriterium von Hochschulde· 
mokratie hält, entzieht der Hochschulautonomie den Boden und fördert faktisch die 
Einengung ihrer Freiräume durch Verrechtlichung und Bürokratisierung." Meyer, H. J., 
a. a. 0., S. 51{im vorliegenden Heft S. 12) 
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NEUERSCHEINUNG 

HOCHSCHULE IM UMBRUCH 

Zwischenbilanz Ost 
Exp1nenwis11n und Orientierungen zum Handeln 

Herausgegeben von Hilde Schramm im Auftrag der GEW 
464 Saiten, Broschur. 24,- OM 
ISBN 3-86163-059-1 

Die Hochschulen In Ostdeutschland werden seit drei Jahren in das 
Hochschulsystem der BRD eingepaßt. E1nr Zwischenbilanz 1st fällig u a zur 
.personellen Erneuerung", zu den neuen Hochschulgeseuen. zur Verdrangung von 
Wissenschaftlennnen, zum Abbau von Forschungspotential, zur Stud1ens1tuat1on, 
zum Aufbau von Fachhochschulen Handbuchanige Informationen nehmen dem 
meist wesll1chen Expe11enw1ssen seinen Charakter als Herrscheftsw1ssen 
(Entwicklungsplanung. Forschungsf1nanz1erung_ Hochschulhaushalt, Kapaz1tätsbe
rechnungl. Es werden Anregungen zur Hochschulreform als ständigem Prozeß 
gegeben Rückbhcke auf Hochschule und Forschung tn der DDR und ,n der alten 
BRD belegen, daß es auch Im Hochschulbereich keme Stunde Null gab. 

Die uber 70 Autoren und Autonnnen stammen fast zu gleichen Teilen aus Ost und 
West. Sie sind Studierende, M1nelbauangehönge, Professoren, Fachleute aus 
Mm1ste11en, Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsorganisationen, der Gewerk
schaft und Leiter der Hochschulen 

Die Wes_t·Autoren haben Erfahrungen in Hochschulplanung, -verwaltung, -reform 
und -pohuk. Alle haben sich auf die Umstruktunerungsschwierigke1ten in den neuen 
Bundesländern und in Ost-Berhn eingelassen. Die Ost-Autoren sind entweder 
Akteure der Hochschulerneuerung oder Hochschulforscher. 
Das Buch gibt einen Überblick über den noch nicht abgeschlossenen 
Umbruchprozeß nach der Vereinigung. Es informien so, daß Interessierte 
kompetent in diesen Prozeß eingreifen können. 



Kopiervorlage 

Bestellung 

Bitte senden Sie mir ''hochschule ost": 

1 . ein Exemplar zum Kennenlernen 

2. . .......... mal das Journal im Normal-Abonnement für 55,- DM 

3. . .......... mal im Abo für ostdeutsche Privatbezieherinnen/ 
Studentinnenabonnement für 33,- DM 

4 ............ mal im Abonnement für in der akademischen/ 
studentischen Selbstverwaltung in den 
FNL aktive Studierende (tätig in folgendem 

Gremium ...................................................... ) 

Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mit dem ersten Heft. 

für 20,- DM 

Habe ich mich für Variante 2., 3. oder 4. entschieden, so erkläre ich mich damit 
einverstanden, daß sich mein Abonnement jeweils um ein Jahr verlängert, wenn ich 
es nicht bis vier Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist kündige. 

Name 

Adresse 

Datum Unterschrift 

Es 1st mir bekannt. daß meine Bestellung erst wir1<sam wird. wenn Ic~ sie gegenuber dem Anbieter 
nicht innerhalb von sieben Tagen (Poststempel) schflltkh widerrufe 

2. Unterschrift 

Bitte senden an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit beim StuRa 
Uni Leipzig, Augustusplatz 9, PSF 920, 0 - 7010 Leipzig 
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BBC ---
BBC Weltnachrichten 

Politik, Wirtschaft und Kultur im Jahre 1992 
Herausgegeben von Editha Kroß 

Leipziger Universitätsverlag 1993 
ISBN 3-929031-17-5 

ca. 500 Seiten, DM 24,80 

Erinnern Sie sich noch. wann Im vergangenen Jahr der Umweltgipfel in Rio de Janeiro 
stattfand und über welche Stationen er zustande kam? Oder welche Auswirkungen der 
Streik der französischen LKW-Fahrer auf den Urlaubsbeginn in Frankreich hatte? 
Oder an den Wahlrummel in den USA und die Versprechungen der Präsident• 
schaftskand1daten? Oder wissen Sie, an welcher Entscheidung das Schicksal des 
schiefen Turms von Pisa hängt? Nationalitätenkonflikte in Osteuropa, Krieg in Jugo• 
slaw1en. Ölpest an den Küsten mehrerer Länder und Migrationswellen, die die reichen 
Länder über Sinn und Zweck des politischen Asyls diskutieren ließen, prägten das 
vergangene Jahr. 

Diese und viele andere Themen und Informationen, die die nachgerade legendäre 
British Broadcasting Corporation in ihrem German Language Service täglich ausge• 
strahlt hat. faßt der vorliegende Band zusammen. Der besondere ~eiz dieses 
Jahrbuches liegt in der Authentizität der Meldungen, die original, ohne den wissenden 
Blick des nachträglichen Betrachters. aufgenommen wurden. Auf diese Weise werden 
Entwicklungsgänge der Weltpolitik - im großen wie im scheinbar nebensächlichen -
Tag für Tag nachvollziehbar. 
Die w1cht1gsten und interessantesten Nachnchten aus aller Welt, nach Kontinenten 
und Ländern geordnet und chronologisch gegliedert, machen das Zeitgeschehen des 
Jahres 1992 transparent. Bei der Orientierung helfen Register und Landkarten. 
Ein Nachschlagewerk, das In keinem Bücherregal politisch Interessierter und Enga· 
gIerter fehlen sollte! 

Bestellungen Le1pz1ger Universitätsverlag GmbH. 
clo Universität Le1pz1g, Augustusplatz 10/11, PF 112, 
0•7010 Leipzig 
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